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1914 gründeten engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristin-
nen-Verein“, der die Zulassung von Frauen zu den juristischen 
Berufen erkämpfte, jedoch 1933 nach der nationalsozialistischen 
Machtergreifung seine Arbeit einstellte. Die Nachfolgeorganisati-
on, die heute Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb) heißt, wurde 
1948 von sieben Kolleginnen gegründet. Anfang 2025 sind es 
über sechstausend – mit stetigem Zulauf. Der djb nimmt Einfluss 
auf aktuelle rechts- und sozialpolitische Debatten und begleitet 
mit juristisch-fachlichem Blick über die Gesetzgebung. Die eman-
zipatorischen Fortschritte der letzten 75 Jahre hat der djb maß-
geblich vorangetrieben: Von der Verankerung der Gleich- 
stellung im Grundgesetz, über tiefgreifende familien- und arbeits-
rechtliche Reformen, die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der 
Ehe bis hin zur Abschaffung von § 219a StGB.   

Die Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes
ist eine Mitgliederzeitschrift, aber auch für alle jene interessant, die 
sich mit frauenrechtspolitischen Fragestellungen befassen. Die 
Zeitschrift enthält regelmäßig die folgenden Rubriken: Editorial | 
Fokus (Beiträge zum jeweiligen rechtspolitischen Schwerpunkt-
thema) | Forum | Ausbildung und Beruf | djb for future | Intern 
(Verbandsnachrichten, Organisatorisches, Personalien) | Porträt. 
Die Beiträge werden in der Regel von Mitgliedern verfasst. Neben 
djb-Mitgliedern richtet sich die Zeitschrift an Ministerien, juristi-
sche Verbände und Frauenverbände, Jurist*innen, Wissen
schaftler*innen, Studierende, Politiker*innen sowie Medien und 
Öffentlichkeit.

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Lieber gleichberechtigt als später!

Mitglied werden 
Sind Sie Juristin oder Wirtschaftswissenschaftlerin beziehungs-
weise studieren einen rechtswissenschaftlichen oder wirtschafts- 
wissenschaftlichen Studiengang? Möchten Sie die Arbeit des djb 
unterstützen und sich mit Mitstreiterinnen vernetzen? Dann wer-
den Sie Mitglied! 

Mehr Informationen 
Deutscher Juristinnenbund e.V., Bundesgeschäftsstelle
Kronenstr. 73, 10117 Berlin, 
030 / 44 32 70 0, geschaeftsstelle@djb.de, www.djb.de,
Instagram/Bluesky/TikTok: @juristinnenbund
LinkedIn: Deutscher Juristinnenbund e.V

Justitias Töchter –  
Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik
ist eine Produktion des djb. Selma Gather und Prof. Dr. Dana-
Sophia Valentiner sprechen einmal im Monat über feministische 
Themen im Recht und mit Frauen über Recht. Im Fokus stehen 
rechtspolitische Forderungen sowie aktuelle Entwicklungen in 
Rechtsprechung und Gesetzgebung zur Gleichstellung der Ge-
schlechter. Ein Podcast für alle feministisch und rechtspolitisch 
Interessierten – ausdrücklich auch für Nicht-Jurist*innen! 
Alle Folgen sind bei Spotify, Apple-Podcasts und SoundCloud zu 
hören, oder unter folgendem Link: 
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Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung – 
ein Thema für den djb

„Als starkes Netzwerk setzen wir uns mit hoher fachlicher Exper-
tise auf allen Ebenen für einen Feminismus ein, der insbesondere 
auch Mehrfachdiskriminierungen und damit Intersektionalität 
im Blick hat.“ Dieser Satz aus dem Leitbild des djb ist ein klares 
Bekenntnis: unser Feminismus muss intersektional sein, um sich 
wirksam für Antidiskriminierung einsetzen zu können. Doch was 
bedeuten die Begriffe Mehrfachdiskriminierung, Intersektiona-
lität und intersektionaler Feminismus? Und warum brauchen 
wir so dringend intersektionale Perspektiven auf das Recht?

Wenn ein Mensch gleichzeitig verschiedenen sozialen Gruppen 
angehört, die strukturelle Diskriminierungen erfahren, kann sich 
dies in unterschiedlicher Weise auswirken. Zum einen kann diese 
Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils eigenständigen 
Diskriminierungen ausgesetzt sein. So kann ein jüdischer, schwuler 
Mann in einer Situation aufgrund seiner Religion diskriminiert 
werden und in einem anderen Moment aufgrund seiner sexuellen 
Orientierung. Hier spricht man von Mehrfachdiskriminierung. 
Zum anderen kann sich aber auch gerade aus dem gleichzeitigen 
Zusammentreffen mehrerer Aspekte und damit aus der Verschrän-
kung von Machtdynamiken eine eigene Diskriminierungsform 
ergeben, obwohl die einzelnen Gründe für sich genommen nicht 
diskriminierend wirken. So schließt das Kopftuchverbot Musli-
minnen vom Justizdienst aus, nicht jedoch andere Frauen oder 
männliche Muslime. Die strukturelle Ungleichbehandlung, die 
allein in der Kreuzung (engl. „intersection“) von mehreren Diskri-
minierungskategorien entsteht, wurde maßgeblich von der Rechts-
wissenschaftlerin Prof. Kimberlé Crenshaw in den 1980er Jahren 
konzeptualisiert und die zugrundeliegenden Machtstrukturen mit 
„Intersektionalität“ beschrieben. Seitdem wurde das Konzept 
teilweise in den allgemeinen Diskurs über Diskriminierungen 
überführt, gemainstreamt und damit in gewissem Maße auch 
entradikalisiert. Heute werden einige Begriffe teils unterschiedlich 
verstanden und die Komplexität des Konzepts verkürzt – häufig 
wird daher auch von „Intersektionalität“ gesprochen, wenn es um 
die bloße Berücksichtigung von Mehrfachdiskriminierung geht.

Wenn das Zusammentreffen verschiedener Merkmale, auf-
grund derer eine Person diskriminiert wird, und die damit 
einhergehende Verschränkung verschiedener Machtdynami-
ken nicht berücksichtigt werden, bleiben Diskriminierungs-
erfahrungen unsichtbar und Lösungsansätze greifen zu kurz.  
Ein Antidiskriminierungsrecht, das sich auf die privilegiertesten 
Personen innerhalb einer Gruppe beschränkt und Diskriminie-
rungserfahrungen isoliert betrachtet, verfehlt seinen eigenen An-
spruch und seine Existenzberechtigung. Ein Feminismus, der nur 
die Diskriminierung einer bestimmten Gruppe von Frauen in den 
Blick nimmt, übersieht die systemischen Machtdynamiken, die 
der Ungleichbehandlung zugrunde liegen, und wirkt somit auch 
ausschließend. Dabei ist es in Zeiten, in denen sämtliche Formen 
der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wie Antifeminismus 

und Rassismus erstarken, umso wichtiger, gemeinsam und soli-
darisch für die Gleichberechtigung aller Menschen einzustehen. 
Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität dürfen nicht nur 
akademische Analysetools bleiben, sondern müssen überdies als 
Handlungsauftrag – auch an den djb – verstanden werden. Mit 
diesem djbZ-Fokus wollen wir daher im Wege der gemeinsamen 
Verständnis- und Selbstweiterbildung einen niedrigschwelligen 
Zugang zum Konzept der Intersektionalität schaffen, der eine 
praktische Anwendung erleichtert. Es ist der Versuch, als ersten 
Schritt die Konzepte der kritischen Rechtstheorie greifbarer zu 
machen und zur weiteren Auseinandersetzung mit diesen Texten 
– und dem eigenen Feminismus – anzuregen. Als feministische
Jurist*innen stehen uns die fachliche Expertise und die Instrumente 
zur Verfügung, um Diskriminierung und die zugrundeliegenden
Unterdrückungsdynamiken umfassend zu erkennen, zu benennen 
und mit unserer Arbeit zu adressieren. Wir sollten sie ergreifen.

Einleitend erläutert die Menschenrechtlerin Dr. Elisabeth Kaneza 
die Grundkonzepte und -begriffe. Sie beschreibt die historische 
Entwicklung der Intersektionalität von einer emanzipatorischen 
Position des Schwarzen Feminismus zu einem Analyseinstrument 
im Antidiskriminierungsrecht (S. 1). Karoline Riegel, Doktorandin 
an der Universität Kassel, zeigt die Rolle eines intersektionales 
Blickwinkels im Behindertenrecht und insbesondere für die Rechte 
von Frauen mit Behinderungen auf (S. 5). Wie das Sozialrecht inter-
sektionale Benachteiligungen verfestigt, analysiert Nazli Aghazadeh-
Wegener, Doktorandin an der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, am Beispiel migrantischer Frauen, die von Klassismus betrof-
fen sind (S. 8). Für weitere Beispiele intersektionaler Perspektiven 
auf das Recht haben wir verschiedene Verbände und Initiativen um 
Schlaglichter auf ihre Arbeit gebeten (S. 12). In unserem Interview 
erzählt Dr. Doris Liebscher, welche Rolle Intersektionalität in ihrer 
Arbeit als Leiterin der LADG-Ombudsstelle in Berlin spielt (S. 14).

Abschließend freuen wir uns sehr, die neue Rubrik „djb for future“ 
vorzustellen. Der Klimawandel ist eine anhaltende und drängende 
Krise. Mit dieser Rubrik soll das Thema geschlechtsspezifische 
Klimagerechtigkeit kontinuierlich im Fokus gehalten werden.

Justine Batura
Stellv. Vorsitzende der Kommission Europa- und Völkerrecht 
Annalena Mayr
Beisitzerin im Bundesvorstand für die Mitglieder in Ausbildung 

Editorial

S Foto: Dr. Susanna Roßbach
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